
Passagierflugberechtigung Praxislehrplan 
Lernziel: Die flugtechnischen Anforderungen für Flüge mit Passagieren werden sicher beherrscht.   
Hinweis: Mit * gekennzeichnete Übungen sind optionale Ausbildungsinhalte, die nach Ermessen des Fluglehrers, zusätzlich zu den Pflichtübungen trainiert werden 
können, wenn der Flugschüler über den entsprechenden praktischen und theoretischen Ausbildungsstand verfügt. 
Umfang der Flugausbildung: Mindestens 5 Flüge mit einem berechtigten Fluglehrer als Piloten, 10 Flüge mit Inhabern eines Luftfahrerscheines für Gleitschirmflieger 
oder Sonderpilotenscheines für Paragleiter mit nachfolgenden Übungen, unter Aufsicht und Anleitung eines Fluglehrers. Der praktischen und theoretischen Ausbildung in 
der Flugschule schließt sich an: Mindestens 30, von einer Flugschule bestätigte Höhenflüge mit Inhabern eines Luftfahrerscheines für Gleitschirmflieger oder 
Sonderpilotenscheines für Paragleiter, im Flugauftrag der Flugschule 

Ausbildungsinhalte 
Ausrüstung: Kennen lernen der Ausrüstung 
 
Einweisung des Passagiers: Betreuung des Passagiers,  Erläuterungen zu Start, Flug und Landung, Einüben des Startlaufs des Startabbruchs und der Kommandos 
 
Start: Startvorbereitung unter Einbeziehung des Passagiers (Auslegen, Gurtzeugeinstellung), Einhängen des Passagiers, Startübungen bei unterschiedlichen Wind- und 
Geländebedingungen (schwächerer und stärkerer Wind, flaches und steileres Startgelände, Startabbruchübungen, Verhalten bei „Verweigern“ des Passagiers 
 
Abflug: Einnehmen der Sitzposition von Pilot und Passagier 
 
Flug: Geschwindigkeitsbereiche, Kurvenflug, Gewichtsverlagerung, Kurven 180 Grad, Vollkreise 
 
Flugmanöver: Leitlinienacht unter 35 Sekunden 
 
Schnellabstieg: Ohren Anlegen, * Einleitphase Steilspirale 
 
Landeanflug: : Landeanflug mit Position, Gegen- Quer- und Endanflug unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Fluggerätes, Einnehmen der Landehaltung von 
Pilote und Passagier, Flugtechnik im Endanflug 
 
Landung: Landung bei schwachem und stärkerem Wind, Landetechnik, Verhalten bei „Verweigern“ des Passagiers  
 


